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An unsere Leser
In den letzten Jahren war in der Gesetzgebung zu den offenen Vermögensfragen Stillstand eingetreten. 
Abwicklung des Begonnenen stand im Vordergrund, für neue Akzente fehlten aufgrund drängender anderer 
Probleme Zeit und politischer Wille. Das könnte sich mit der neuen Regierung ändern. 
In der Koalitionsvereinbarung von CDU/CSU und FDP heißt es insoweit:
„Mit dem Ende der DDR hat sich das vereinte Deutschland der Aufgabe gestellt, das von SED und Staats-
sicherheit begangene Unrecht auszugleichen. Wir werden das System der Rehabilitierung und Entschä-
digung laufend überprüfen und offenbarem Regelungsbedarf mit dem Ziel, die rehabilitierungsrechtliche 
Situation von Betroffenen zu verbessern, Rechnung tragen.“
Das ist zumindest ein Anfang. Die ZOV wird diesen sich andeutenden Prozess begleiten und ihre Leser lau-
fend informieren – leider vermögen wir das aufgrund der kleiner werdenden Lesergemeinde einerseits und 
steigenden Herstellungskosten andererseits nicht mehr zum selben Preis und müssen deshalb für 2010 
den Abo-Preis auf 138 Euro anheben. Einzelhefte kosten dann 23 Euro. Und auch dieser Preis ist nur mög-
lich, weil alle unsere Autoren, denen wir zu großem Dank verpflichtet sind, seit Wiedererscheinen der ZOV 
in 2007 nur um der Ehre willen schreiben. Wir hoffen dennoch, dass Sie uns als Leser erhalten bleiben.

Zum bevorstehenden Weihnachtsfest und für das Neue Jahr möchte ich Ihnen im Namen unseres 
Hauses, aber auch ganz persönlich alle guten Wünsche* übermitteln.

Ihr
Dieter Blümmel
Grundeigentum-Verlag

* Unsere guten Wünsche für Sie: Keine bösen Krankheiten, dafür eine kraftstrotzende Gesundheit, keine Pannen, keine unangenehmen Über-
raschungen, freundliche Nachbarn, faire Geschäftspartner, nie mit dem falschen Bein aufstehen, keine neidischen Mitmenschen, Standfestigkeit, 
immer genug Geld im Portemonnaie und auf der Bank, keinen Katzenjammer, viel Gelassenheit, die Erfüllung geheimer Träume, keine Pechsträh-
ne, tolle Geburtstagsgeschenke, immer Wein und Bier im Haus, stets das richtige Augenmaß, Zeit für ein gutes Buch (vorzugsweise aus unserem 
Verlag), keine falschen Illusionen, strahlende Laune, ein Lied auf den Lippen, Lob und Anerkennung und hin und wieder ein Schuss Anbetung 
von allen Seiten, einen liebevollen Partner und gut geratene Kinder, eine Elefantenhaut, keine Schädlinge im Garten und in der Firma, Zeit zum 
Träumen und für Gespräche mit Freunden, ein frohes Herz, ein funktionierendes Gedächtnis, dass Sie auch mal los- oder alle Fünfe gerade sein 
lassen können, den Anglern immer einen dicken Fisch an der Rute, den Seglern immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel und den Golfern, dass 
alle Putts fallen. Sollten wir einen Wunsch vergessen haben, leiten Sie ihn uns zu, wir versuchen, alle Wünsche zu erfüllen.


